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1Ob173/73

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.03.1971

Norm

Geo §149 Abs1 litb

ZPO §429 Abs2

Rechtssatz

Ein auf der Rückseite einer Beschlußausfertigung maschinschriftlich angebrachter Kostenvorschußerlagsauftrag, für

dessen Herkunft und Richtigkeit weder eine Stampiglie noch eine Unterschrift verantwortlich zeichnet, ist keine

wirksame, eine Frist in Gang setzende Beschlußausfertigung.
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